
Kreis Blatt
für den Kreis Gr. Werder

—. Bezugspreis monatlich 1,30 Danziger Gilden.

Nr. 16 Neuteich, den 22. April 1926

Bekanntmachungen des Landratsamtes 
und des Kreisausschusses.

Nr. -- ---------------
Gemeindevoranschläge für das Rechnungs

jahr 1926.
Gemäß H liy der Landgemeindeordnung vom 3. 7. 1891 ersuche 

ich die Herren Gemeindevorsteher des Kreises, schleunigst mit der 
Aufstellung des Gemeindevoranschlages für das Rechnungsjahr 1926 
(vom 1. H. 1926 bis 31. 3. 1927) vorzugehen. Gleichzeitig mit der 
Feststellung des Voranschlages hat die Gemeindevertretung jversamm- 
lung) über die Höhe der Kommunalsteuerzuschläge Beschluß zu 
fasten. Formulare zum Voranschlag sowie zum Steuerbeschluß sind 
von dein Lovinninwoving dev Livsis6lnttdvnäksv»i 
in Ztentei^ zu beziehen (Formulaczeichen Abt. G Nr. 33 und 
Nr. 3^).

Im einzelnen bemerke ich folgendes:
1. Zunächst ist der Ausgabebedarf der Gemeinde zu ermitteln. Die 

einzelnen Ansätze sind so zu bemessen, daß sie für den Bedarf 
des Rechnungsjahres voraussichtlich ausreichen.

2. Ueber die Höhe der von der Gemeinde aufzubringenden Kreis
abgaben ergehen in den nächsten Tagen die veranlagungs- 
schreiben.

3. Die Kosten des Schulwesens ergeben sich aus dem Schulhaus- 
haltanschlag. Sie sind genau mit den darin angegebenen Beträ
gen einzusetzen.
Unter Ziffer 16 der Ausgabe ist ein angemessener Betrag für 
unvorhergesehene Zwecke einzustellen.

5. Auf der Linnahmeseite des Voranschlages ist besonders wichtig 
eine möglichst zutreffende Veranschlagung der Steuerüberweisungen 
vom Staat. Ich habe hierüber beim Steueramt 11 Rückfrage ge
halten, nach dessen Auskunft mit folgenden Beträgen zu rechnen 
ist-

s) Einkommensteuer: 200/v weniger wie im Vorjahre, 
d) Umsatzsteuer: nur V^/o der Umsatzsteuer für 1924. 
e) Gewerbesteuer: 50O/0 vom Vorjahre.

6. Die Erhebung von Hunde- und Lustbarkeitssteuern (Nr. 10 und 
11 der Einnahme) ist nur in denjenigen Gemeinden zulässig, die 
darüber eine vomKreisausschuß genehmigteSteuerordnung erlassen 
haben.

7. Äre Zuschläge zur Grund- und Gebäudesteuer (Nr. 12 und 13 
der Einnahme) sind in -sv Höhe zu beschließen, daß unter Hin
zurechnung der übrigen Einnahmen der gesamte Ausgabebedarf 
der Gemeinde gedeckt wird. Da die staatlichen Sätze der Grund- 
und Gebäudesteuer noch auf Goldmark lauten, muß zunächst Um
rechnung in Gulden stattfinden. Diese hat in der Weise zu ge
schehen, daß für 1 Goldmark - 1,25 Danziger Gulden zu setzen 
ist.

8. Der Voranschlag muß am Schlüsse balancieren, d. h. Einnahme 
und Ausgabe müssen gleich sein. Gs ist nnznlnffig, zrrv 
Vnl«nsLsvnnS -ss Vsvnnschlnsss strvn Ginnnh- 
nisn nns teil* StsnsvrnsslsiHfsn-s einznsstzsn

9. Der Entwurf zum Voranschlag ist vor Feststellung durch die 
Gemeindevertretung (versammlmlg) nach vorheriger Bekannt
machung 2 Wochen lang öffentlich auszulegen.

10. Binnen 4 LVochen sind hierher einzureichen: s) 1 Abschrift 
des festgestellten Voranschlags, b) der Beschluß über die Fest
setzung der Realsteuerzuschläge, c) die Einladung zu der Gemein- 
desitzung oder eine Bescheinigung, daß sämtliche stimmberechtigten 
Mitglieder der Gemeindevertretung (Versammlung) ordnungs
mäßig geladen und in beschlußfähiger Anzahl erschienen waren. 
Tiegenhof, den 20. April 1926.

Der Landrat als Vorsitzender des Kreisausschusses 
des Kreises Gr. Werder.

Nr. ------------------
Saisonarbeiter.

Aus Anlaß des Zuzuges der Saisonarbeiter mache ich darauf 
aufmerksam, daß die Saisonarbeiter
1. unter Vorlage des Personalausweises innerhalb 2H Stunden nach 

der Ankunft bei der zuständigen Ortspolizeibehörde zu melden sind, 
r Die gleiche Meldung hat beim Wechsel des Aufenthaltsortes bei der 

zuständigen Ortsxolizeibehörde des neuen Aufenthaltsortes ebenfalls 
zu erfolgen. Seitens der Ortsxolizeibehörde wird über die erfolgte 
Meldung ein entsprechender vermerk in den Personalausweis ge
macht.

2. innerhalb einer Woche nach dem Zuzug bei der Gemeindebehörde 
gemeldet werden müssen.

3. innerhalb 3 Tagen nach Ankunft ärztlich auf ihren Gesundheits
zustand, insbesondere auf Anzeichen von ansteckenden und übertrag
baren Krankheiten zu untersuchen sind. Ueber die Untersuchung ist 
vom Arbeitgeber eine Liste zu führen und jederzeit zur behörd
lichen Einsichtnahme bereit zu' halten. In der Liste ist das Ergeb
nis der Untersuchung vom Arzt durch Namensunterschrift zu be
stätigen.

verlauste Leute sind sofort in der nächsten Desinfektionsanlage 
oder an Ort und Stelle unter Aufsicht des amtlichen Desinfektors 
zu entlausen.

Kranke und Krankheitsverdächüge sind abzusondern und bei ver
dacht ansteckender Krankheit dem nächstenKrankenhaus zuzuführen.

Jede fieberhafte Erkrankung eines Saisonarbeiters ist dem Herrn 
Regierungs- und Medizinalrat hierselbst innerhalb 2^ Stunden an
zuzeigen.

Zuwiderhandlungen werden nach Maßgabe der bestehenden 
Verordnung bestraft.

Die Ortsbehörden des Kreises ersuche ich, die vorstehenden Be
stimmungen weitgehendst und wiederholt bekanntzumachen.

Die Ortspolizeibehörden, die Herren Landjäger und das Schupo
kommando der Kreises ersuche ich, fortlaufend genaue Kontrollen 
auf die Innehaltung der vorstehenden Vorschriften auszuüben.

Uebertretungsfälle sind mir sofort anzuzeigen.
Tiegenhof, den 19. April 1926.

Der Landrat.
Nr. ^b. ------------------
Wohnungsbauabgabe und Lohnfummensteuer.

Wie schon früher bekannt gegeben, erhöht sich ab 1. Dlß-vtl 
1Y2H die gesetzliche Miete für Wohnungen auf 100 v. H. der Friedens
miete. Für Läden, Geschäftsräume usw., die mit Wohnungen im räum
lichen Zusammenhang stehen, und den mit ihnen im Zusammenhang 
stehenden Wohnungen selbst, beträgt die gesetzliche Miete 125 v. H. 
der Friedensmiete.

Gleichzeitig mit der Erhöhung der gesetzlichen Miete treten fol
gende Aenderungen eiu:
s) Die Wohnungsbauabgabe erhöht sich von 200/0 auf 300/g der 

Friedensmiete. Der Hauseigentümer behält von der Miete somit 
für sich 700/g, während 300/0 als Wohnungsbauabgabe zu ent
richten sind.

b) Die Wohnungsbauabgabe und Lohnfummensteuer fließen dem Kreise 
zwecks Verwendung im Sinne des Wohnungsbaugesetzes zu.

c) Die Gemeinden erhalten von den ab 1. April 1926 aufkommenden 
Steuern nur noch 20/0 Lrhebungskosten und bis 100/0 der Wohnungs
bauabgabe zur Gewährung von Mietbeihilfen. Auf Antrag der 
Gemeinde kann durch den Kreisausschuß der Satz für Mietbei
hilfen bis auf 150/g der Wohnungsbauabgabe erhöht werden.

6) Der dem Hauseigentümer von der Wohnungsbauabgabe bei pünkt
licher Zahlung zustehende Anteil von 20/0 der Steuer bleibt be
stehen.

e) Die Lohnfummensteuer ermäßigt sich «rb 1. Oktober 1926 von 
j0/o auf ^20/0 des Brutoarbeitslohnes.

Zur Durchführung der Aenderungen ordne ich an:
1. Die für das Rechnungsjahr 1925 noch rückständigen Wohnungs

bauabgabe und Lohnsummensteuerbeträge muffen nunmehr schleunigst 
beigetrieben werden. Abrechnung hierüber ist in 14

dem Kreisausschuß einzureichen unter gleichzeitiger Ab
führung des Staats- und Kreisanteils an die Kreissparkaffe auf 
Konto 612.

2. Das Steueraufkommen für 1925 (nach Abzug des Staats- und 
Kreisanteils) verbleibt als Wohnungsbaufonds auch weiterhin den 
Gemeinden znvVevwendnng inr Sinns das rVotznnngs 
bnngssstzss. Dieser Wohnungsbaufonds ist am besten zinsbar 
anzulegen. Da er bei sämtlichen Gemeinden zu gering sein dürfte, 
um daraus neue Bauten zu fördern, so ist derselbe im weitesten 
Umfange zur Gewährung von Darlehen zur Instandsetzung von 
wohngebäuden gemäß Artikel IN 0 b der Ausführungsbestimmun- 
gen zum wohnnngsbaugesetz (Kreisblatt 1925 Seite 46) zu ver
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wenden. Ueber diese Verwendung hat die Gemeinde selbst zu ver
fügen. Wenn die Gemeinde die Beträge für ihre eigenen Wohnun
gen (Armenhäuser usw.) verbrauchen will, so ist dazu die Geneh
migung des Kreisausschusses einzuholen.

3. Zwecks Einziehung der Wohnungsbauabgabe für 192s wird den 
Gemeinden von hier aus wieder eine Hebeliste zugehen. Zur Auf
stellung derselben ersuche ich die Hebeliste für (925 nach Ein
ziehung der Steuerreste, spätestens jedoch innerhalb 14 
Tngeir, an den Areisausschuß eiuzureichen.

Tiegenhof, den (3. April 1926.
Der Vorsitzende des Kreisausschusses.

Nr. 2. ——--------
Bekanntmachung.

Auf Grund der M 6, 42 uns (5 des Gesetzes über die Polizei
verordnung vom ((. März (850 (G. S. S. 265) und tz (37 des 
Landesverwaltungsgesetzes vom 30. Juli (883 (G. S. S. 195) ver
ordne ich unter Zustimmung des Bezirksausschusses für den Umfang 
des Regierungsbezirkes Danzig:

.... 8
Die Eigentümer, Nutznießer oder Pächter von wiesen, Weide

plätzen, Dorfangern, Grenzen, Rainen, Wege- und Waldrändern, 
Gräben, Deich, Bahn-Lhauffee-Böschungen, sowie von unbenutzt 
liegenden Grundstücken sind verpflichtet, binnen einer von der Kreis- 
xolizeibehörde alljährlich vor der Blütezeit näher zu bestimmenden 
und amtlich bekannt zu machenden Frist, die darauf wachsenden 
Ackerdisteln durch Ausstechen mit der Wurzel zu entfernen oder ent
fernen zu lassen.

8 2.
Zuwiderhandlungen werden auf Grund des ß 34 des Feld- und 

Forstpolizeigesetzes vom (. April (880 (G. S. S. 230) bestraft.
Danzig, den 23. Mai 1903.

Der Regierungspräsident
I- v. gez. Unterschrift.

Entsprechend der vorstehenden Polizeiverordnung ordne ich hier
mit an, daß die gemäß H ( der Verordnung verpflichteten die Ent
fernung der Ackerdisteln bis Ende Juni d. Js. vorzunehmen haben. 
Die Ortsbehörden ersuche ich, diese Bekanntmachung ortsüblich be
kanntzugeben.

Die Herren Landjäger ersuche ich, auf ihren patrouillengängen 
auf die Polizeiverordnung hiuzuwcisen und nach Ablauf der gesetzten 
Frist Zuwiderhandlungen bei mir zur Anzeige zu bringen.

Tiegenhof, den (5. April (926.
Der Landrat.

Nr. 3. —-------------
ttreiswanderbücherei.

Die der Kreiswanderbücherei angeschlossenen Gemeinden werden 
ersucht, die ihnen s. Zt. zugewiesenen Bücher

bis spätestens zuHN 15 M<ri - Vs
durch Boten oder mit der Post an den Kreisausschuß unter Beifü
gung der über die Bücherausgabe geführten Nachweisung zurückzu- 
senden.

Tiegenhof, den (3. April (926.
Der Vorsitzende des Kreisausschusses.

Nr. --------------- —
Taubstumme Müder.

Die Magistrate und Gemeindevorstände ersuche ich um Aeußerung, 
ob und welche schulpflichtigen taubstummen Rinder in der Gemeinde 
vorhanden sind.

Tiegenhof, den (h. April (926.
Der Landrat.

Nr. 5. ------------------
Berichtigung.

In der im Rreisblatt Nr. (5 für (926 unter Ziffer 2 veröffent- 
lichten Heb«rnr»ireit muß es im H (
zu Ziffer (n, statt 2,50 G — 37,50 G, richtig 7,50 G — 37,50 
G heißen.

Tiegenhof, den (9. April (926.
Der Vorsitzende des Kreisausschusses des 

Kreises Gr Werder.
Nr. 6. -- ---------- -----
Pflegekostentarif in der staatlichen Blinden

anstalt Danzig—Langfuhr.
Die Pflegekosten in der staatlichen Blindenanstalt Danzig—Lang

fuhr werden mit Wirkung vom (. April (926 wie folgt festgesetzt: 
(.), armenrecytlich hilfsbedürftige Blinde:

s) schulpflichtige tgl. 2,50 G
b) bei Selbstbekleidung „ (,30 „
c) einschl. Rleidung „ (,7o „

2 .) Kriegsblinde 1,30 „
3 .) Selbstzahler: Die Festsetzung erfolgt nach wie vor von Fall zu 

Fall.
Danzig, den 9. April (926.

Der Senat der freien Stadt Danzig.
Sahm. Dr. wiercinski.

veröffentlicht!
Tiegenhof, den (7. April (926.

Der Vorsitzende des Kreisausschusses.
7. ------------------

Pflegesätze 
für Geisteskranke und Schwachsinnige. 

Senatsbeschlutz.
25. (0. (923

In § ( der Verordnung vom l(. (. (924 betr. die vom Land- 
(7. 3. (925

armenverband einzuziehenden Pflegesätze werden dieselben mit Wir
kung vom (. April (926 wie folgt festgesetzt:

1. GeisteskVtriike

S) Tarifmäßige, von den Armen

in pommersch. 
Anstalten

in ostxreuß. 
Anstalten

verbänden zu erstattendeKosten 
täglich 2,30 0 2,— 6

b) Selbstzahler u. Krankenkassen 
U1. Kl. täglich 5,— ,,
U. Kl. 7,50 ,, ^,90 ,,
I. Kl. „ n,—

11 SchrvtrehfiirttiAe:
in

2) T^rifuräAi- 
ge, von den 
Armenverbän
den zu erstatten

St. Andre
asberg

in Earlshof in Silberham
mer

de Kosten tägl. 
b) Selbstzahler und

Krankenkassen

( - 0 H- 0

täglich 2, ,, 2,80 „ 2,50 „

Danzig, den 9. April (926.
Der Senat der Freien Stadt Danng.

Sahm. Dr. Wiercinski.
veröffentlicht!
Tiegenhof, den (7. April (926.

Der Vorsitzende des Kreisausschusses
Nr. 8. ——

Kusenthaltsermittelung.
Die Orts- und Ortsxolizeibehörden sowie die Herren Landjäger 

und das Schuxokommando des Kreises ersuche ich, Ermittelungen nach 
dem am 27. 6. (900 in Hochstüblau geborenen Kaufmann Paul Mach- 
nikowski anzustellen und mir im Lrmittelungsfalle sofort telefonisch 
zu Tgb. - Nr. (828 ^Nachricht zu geben.

Tiegenhof, den (5. April (926.
Der Landrat.

Nr. 9. ------------------
KufenthaUsermittelung.

Die Orts- und Ortspolizeibehörden sowie die Herren Landjäger 
und das Schupokommando des Kreises ersuche ich, Ermittelungen 
nach dem am (8. 5. (899 in Neukrug, Kreis Berent, geborenen 
Arbeiter Paul Kohnke anzustellen und mir im Lrmittebungsfalle zu 
Tgb. Nr. (9^0 L Nachricht zu geben.

Tiegenhof, den (7. April (926.

Nr. 1^0.
Der Landrat.

Fahrraddiebstahl.
-In der Nacht vom (3. zum (H. d. Mts. ist mittels Einbruchs 

bei dem Schmiedemeister Eduard Slawinski-Kl. Montau ein Fahrrad 
entwendet. Die Polizeiorgane des Kreises ersuche ich, Ermittlungen 
nach den Tätern anzustellen.

BsschVeLbuirs -es LähvV<röes: Marke: Deutsche Lyra' 
Nr. unbekannt, neu mit Lisenlack überlackiert, Lenkstange und Sattel 
bock ebenfalls schwarz lackiert, schwarze Felgen, linker Handgriff gelb 
rechter schwarz, am Hinterrad Schutzblech, die Glocke befand sich am 
Steuerrohr, versehen mit Plombe vom Zollamt Kalthof. Im Er- 
mittlungsfall ersuche ich, mir zu Tgb. Nr. (955 L Nachricht zu geben.

Tiegenhof, den (7. April (926.

Der Landrat.
Nr. U- ------------------

Landjägerdienstbezirk.
Der Landjäger Westerweck-Iungfer ist vom (2. 4. bis (9. 6. d. 

Js. abkommandiert. Die Vertretung ist wie folgt geregelt:
1. L««bjäseV Lvtriik-Leye*

Jungfer, Keitlau und Kl. Mausdorferweide,
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Fürstenau, Neulanghorst, Neustädtcrwald, Rosenort und Ulalldorf.
Tiegenhof, den ^5. April ^A2S.

Der Landrat
Nr. f2. --------------------

Personalien.
Die als Schuloorsteher der Schule in Zeversvorderkampen ge

wählten
l. Schmiedemeister Heinrich Llaaffen und
2. Hofbesitzer Lmil Reddig, beide in Zeyersvorderkampen wohnhaft, 
snid für dieses Amt von mir bestätigt worden.

Tiegenhof, den 7. April 4926.

Der Landrat
Nr. f3. ------------------

Personalien.
Der Hofbesitzer Abraham Meckelburger in Broeske ist zum Ge

meindevorsteher daselbst gewählt und von mir bestätigt worden.
Tiegenhof, den 42. April 1926.

Der Landrat als Vorsitzender des Kreisausschusses 
des Kreises Gr Werder

Nr. 14 ------------------
Beschluß!

Der Schluß der Schsirzeit für? Ltotzböeks wird für das
Gebiet der Freien Stadt Danzig auf den 29. Mai festgesetzt.

Danzig, den 27. März 4926.

Der Bezirksausschuß.
Weber.

veröffentlicht!
Tiegenhof, den April 1926.

Der Landrat
Nr. 1f5. -----------------

Schweinepest.
Unter dem Schweinebestand des Käsereibesitzers Mauser in Rein 

land ist amtstierärztlich Schweineseuche und Schweinepest festgestellt.
Tiegenhof, den ^5. April 1926.

Der Landrat.

Bekanntmachungen anderer Behörden.

Die Pächter der Außendeichländereien an der Weichsel werden 
erneut darauf hinaemiesen, daß vor dein Viehauftrieb die Pacht
flächen gegen die CZuellstreifen des Deiches, die Uferschutzstreifen und 
die Traversen mit Zäunen zu versehen sind, wird das Außendeich- 
land als Fahrweg benutzt, so sind die Zäune von den Dammsteinen 
des Deichfußes irr Fahrwegbreite abzurücken. von Zuwiderhandelnden 
wird die nach den Pachtverträgen zulässige Konventionalstrafe er
hoben und ihnen der Pachtvertrag gekündigt werden.

Danzig, den 6. April ^926.
Der Senat, Domänenverwaltung

Westpreuh. Kleinbahnen.
Fahrplanänderung gültig ab f5. April I.926.

Strecke: Danzig — Gemlitz 
Zug Nr. 72 Zug Nr. 71.

ab Danzig an 

an Gemlitz ab 6°"

Strecke: Marienburg — Tiegenhof.
Z Nr.32W 34W Z -Nr.33W 31W

5^ 1^ ab Marienburg an 4 7^ 4°b 
6^ 3"^ i ab Lindenau ab I 6^ 3"^
7" ^an Tiegenhof ab

Strecke: Lindenau — Neuteich.
Zug Nr 81 W Zug Nr. 82 W

5^ ab Lindenau an 6*°

3^ an Neuteich ab 5"

Der Bezugspreis für das

KreIMM dettögt moimtliS 1.M W.
. durch den Postboten frei ins Haus 8 pfg. mehr.
M Es empfiehlt sich die Bestellung stets M 

vor dem 25. jeden Monats zu bewirken, 
da die Post sonst

25 Pfg. Verspätungsgebühr
erhebt, was den Bezug unnötig verteuert.

Die Geschäftsstelle.

K t. «M Wjahk- 
Ecker, kleine kath. Tchulbibel 
Ecker, kath Tchulbibel Mttl AlnNe 
kath. Katechismus str d. Diözese kill» 

„ „ » . „ EmlNö
„Mein Vaterland" SLL 
„Mein Heimatland" "
„Haus u. Heimat" 
„Heimatfibel" "LLLL' 
ev Steligionsbuch m. Lernstoff 
„Bidder" Rechenhefte Nr. 2, Z, t, 5,8

Neuteich, Buchhandlung.

Lehrberichte
für

ein- und mehrklassige Schulen,
fowie

Absentenlisten 
liefert in aSen gewünschten Stärken und 
Einbänden

Sie LrolsblkUSraollorvl
N. Pech <L W. Richert, Neuteich.»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Tierarzt Bargums
S-setzlich geschLLtztss 

viehreinigungSPUlver 
ist 

nach släirzsndeir

und

TievLLvzto das rvivks«riirste 
bei «rtteir

bei Hern: Arthur Toews.
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